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318. Änderung der Richtlinie des Rektorats der Universität Innsbruck betreffend den 

Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium 

durch den Abschluss eines Bachelorstudiums 

Die Richtlinie des Rektorats der Universität Innsbruck betreffend den Nachweis der 

allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium durch den 

Abschluss eines Bachelorstudiums, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-

Universität Innsbruck vom 07.07.2010, 47. Stück, Nr. 345, wird wie folgt geändert: 

Im ersten Satz wird „§ 64 Abs. 4a UG“ durch „§ 64 Abs. 5 UG“ ersetzt. 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Universitätsstudienleiter 

319. Verordnung über das Aufnahmeverfahren vor der Zulassung für das Lehramtsstudium 

Sekundarstufe Allgemeinbildung im Bereich des Verbunds LehrerInnenbildung West 
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Verordnung über das Aufnahmeverfahren vor der Zulassung für das Lehramtsstudium 

Sekundarstufe Allgemeinbildung im Bereich des Verbunds LehrerInnenbildung West 

Das Rektorat der Universität Innsbruck hat gemäß § 65a UG und § 52e HG nachstehende 

Verordnung erlassen: 

 

Präambel 

Der „Verbund Aufnahmeverfahren 20241 führt ein einheitliches Aufnahmeverfahren zur 

Feststellung der Eignung für Lehramtsstudien gem. § 65a UG und § 52e HG durch. Der 

                                                      
1 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU), Karl-Franzens-Universität Graz (Universität Graz), Pädagogische Hochschule Kärnten (PH 

Kärnten), Pädagogische Hochschule Steiermark (PH Steiermark), Pädagogische Hochschule Tirol (PH Tirol), Pädagogische Hochschule 
Vorarlberg (PH Vorarlberg), Private Pädagogische Hochschule Augustinum (PPH Augustinum), Private Pädagogische Hochschule 



allgemeine Teil des gemeinsamen Aufnahmeverfahrens ist zweistufig und modular aufgebaut 

und besteht aus einem Online-Self-Assessment und einem elektronischen Zulassungstest. Die 

im Aufnahmeverfahren eingesetzten, einheitlichen Module A und B werden von den 

Institutionen im „Verbund Aufnahmeverfahren 2024“ wechselseitig anerkannt. Zusätzlich zum 

allgemeinen Teil des Aufnahmeverfahrens ist für bestimmte Unterrichtsfächer die fachliche, 

künstlerische oder sportliche Eignung nachzuweisen. 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) wird als gemeinsam 

eingerichtetes Studium im Verbund LehrerInnenbildung West2 angeboten. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Das Aufnahmeverfahren zur Feststellung der Eignung für das Lehramt an Schulen gilt 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit für StudienwerberInnen, die im Studienjahr 

2024/25 im Verbund LehrerInnenbildung West zum gemeinsamen Bachelorstudium 

Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) zugelassen werden wollen.  

(2) Vom allgemeinen Teil des Aufnahmeverfahrens sind folgende StudienwerberInnen 

ausgenommen: 

1. Studierende aus transnationalen EU-, staatlichen oder universitären, zeitlich 

befristeten Mobilitätsprogrammen, die eine befristete Zulassung zum 

Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) beantragen. 

2. Personen, die bereits einmal zum Lehramtsstudium an einer in- oder 

ausländischen Universität oder einer Pädagogischen Hochschule zugelassen 

waren.  

3. Personen, die ein Aufnahmeverfahren für ein Lehramtsstudium an einer 

inländischen Universität oder einer Pädagogischen Hochschule erfolgreich 

absolviert haben. Ein Nachweis darüber ist bei der Zulassung zum Studium 

vorzulegen.  

4. Personen, die als LehrerInnen in einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 

Schule der Primar-/Sekundarstufe innerhalb der EU, dem EWR, Liechtenstein oder 

der Schweiz tätig sind. Als Nachweis dient eine Bestätigung der Schulleitung. 

(3) StudienwerberInnen, die gem. Abs. 2 Z 2 bis 4 vom allgemeinen Teil des 

Aufnahmeverfahrens ausgenommen sind und die Zulassung zu einem Unterrichtsfach 

anstreben, für das zusätzlich zum allgemeinen Teil des Aufnahmeverfahrens die 

künstlerische, sportliche oder fachliche Eignung nachzuweisen ist, haben diesen 

Nachweis jedenfalls zu erbringen. 

§ 2 Aufnahmeverfahren Allgemeines 

                                                      
Burgenland (PPH Burgenland), Technische Universität Graz (TU Graz), Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG), 

Universität Mozarteum Salzburg (Mozarteum). 
2 KPH - Edith Stein, Universität Mozarteum, PH Tirol, PH Vorarlberg, LFU Innsbruck. 



(1) Die Zulassung zum Lehramtsstudium setzt die Eignung für Lehramtsstudien voraus. 

Diese Eignung wird mit dem zweistufigen allgemeinen Teil des Aufnahmeverfahrens 

sowie durch die fachspezifische Überprüfung der fachlichen, künstlerischen oder 

sportlichen Eignung für bestimmte Unterrichtsfächer festgestellt. 

(2) StudienwerberInnen, die eine Behinderung im Sinne des Bundes-

Behindertengleichstellungs-gesetzes, BGBl. I Nr. 82/2005 durch einen 

Behindertenpass des Sozialministeriumservice oder durch ein fachärztliches oder 

fachpsychologisches Gutachten nachweisen können, können eine alternative 

Überprüfung der Eignung beantragen, wenn die Behinderung eine Durchführung der 

Eignungsfeststellung nach Maßgabe dieser Verordnung nicht oder nur teilweise 

zulässt. Über die Methode der Eignungsfeststellung entscheidet das für die 

Studienzulassung zuständige Mitglied des Rektorats. 

(3) Der allgemeine Teil des Aufnahmeverfahrens besteht aus zwei Stufen und wird über 

das Internet-Portal www.zulassunglehramt.at abgewickelt. 

Stufe 1 umfasst die Registrierung und ein Online-Self-Assessment (Modul A).  

Stufe 2 besteht aus einem elektronischen Zulassungstest (Modul B). 

(4)  Informationen zum Ablauf des Aufnahmeverfahrens werden auf der Website des 

Verbunds LehrerInnenbildung West sowie auf dem Anmeldeportal 

www.zulassunglehramt.at veröffentlicht. 

(5) Das Aufnahmeverfahren (mit Haupt- und Nebentermin) findet einmal pro Studienjahr 

statt.  

(6) Die StudienwerberInnen können das gesamte Aufnahmeverfahren entweder zum 

Haupttermin oder zum Nebentermin absolvieren. Es ist nicht möglich, Teile des 

Aufnahmeverfahrens zum Haupttermin und andere Teile zum Nebentermin 

abzulegen. 

(7) Der allgemeine Teil des Aufnahmeverfahrens wird über das Anmeldeportal 

www.zulassunglehramt.at abgewickelt. 

§ 3 Modul A: Registrierung 

(1) Für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist die Registrierung unter Benützung des 

Anmeldeportals www.zulassunglehramt.at erforderlich. Bei der Registrierung wird für 

alle StudienwerberInnen ein persönliches BenutzerInnenkonto angelegt. Die 

Aktivierung des BenutzerInnenkontos muss von den StudienwerberInnen innerhalb 

der Registrierungsfrist durch einen Bestätigungslink vorgenommen werden.  

(2) Bei der Registrierung müssen die für das Aufnahmeverfahren notwendigen 

persönlichen Daten angegeben sowie gemäß § 27 Abs. 4 UHSBV das 

Erhebungsformular UHStat 1 ausgefüllt werden. 

(3) Die Frist für die Registrierung beginnt am 1. März 2024 um 09:00 Uhr und endet am 

15. Mai 2024 um 12:00 Uhr. Für StudienwerberInnen, die das Aufnahmeverfahren 

beim zweiten angebotenen Termin absolvieren wollen, beginnt die Frist am 1. Juli 2024 

http://www.zulassunglehramt.at/
http://www.zulassunglehramt.at/
http://www.zulassunglehramt.at/
http://www.zulassunglehramt.at/


um 12:00 Uhr und endet am 14. August 2024 um 12:00 Uhr. Diese Frist ist eine Fallfrist, 

welche nicht erstreckt oder nachgesehen wird. 

(4) Eine Registrierung außerhalb der festgesetzten Frist oder ohne Benützung des 

Anmeldeportals (etwa im Wege von E-Mail, Fax, Telefon etc.) ist nicht zulässig. Eine 

unvollständig ausgefüllte, wahrheitswidrige, nicht den Formvorschriften 

entsprechende oder nicht fristgerechte Registrierung ist ungültig und bleibt jedenfalls 

unberücksichtigt.  

(5) Pro StudienwerberIn ist eine Anmeldung und damit die Anlage eines 

BenutzerInnenkontos zulässig. Doppel- oder Mehrfachanmeldungen sind ungültig und 

werden ausnahmslos gelöscht. Leistungen, die unter Verwendung eines ungültigen 

BenutzerInnenkontos erbracht werden, sind ebenfalls ungültig. 

(6) Eine Abmeldung vom Aufnahmeverfahren ist ausschließlich im persönlichen 

BenutzerInnenkonto bis spätestens 24 Stunden vor dem Prüfungstermin von Modul B 

möglich. Eine neuerliche Registrierung ist innerhalb der Registrierungsfrist möglich. 

 

§ 4 Modul A: Online-Self-Assessment 

(1) Das Online-Self-Assessment muss von den StudienwerberInnen eigenständig und 

vollständig innerhalb der in § 3 Abs. 3 angegebenen Fristen unter Benützung des 

Anmeldeportals absolviert werden.  

(2) Wird das Online-Self-Assessment nicht vollständig und fristgerecht durchgeführt, ist 

eine weitere Teilnahme am Aufnahmeverfahren für das Studienjahr 2024/25 nicht 

möglich. 

(3) Die Absolvierung des Self-Assessments erfordert keine gesonderte Vorbereitung und 

wird anonym durchgeführt. Das Ergebnis des Online-Self-Assessments ist nur dem / 

der StudienwerberIn bekannt und wird nicht in die Bewertung einbezogen. 

 

§ 5 Modul A: Auswahl von Prüfungsort, Studienort und Studium und Einzahlung des 

Kostenbeitrags 

(1) Um Modul A des Aufnahmeverfahrens erfolgreich abzuschließen, müssen unmittelbar 

nach der Absolvierung des Online-Self-Assessments bis 15. Mai 2024 um 12:00 Uhr, 

bei Absolvierung des Aufnahmeverfahrens zum zweiten angebotenen Prüfungstermin 

bis 14. August 2024 um 12:00 Uhr, noch folgende weitere Schritte absolviert werden: 

a) Die verbindliche Auswahl des Prüfungsortes und somit des Terminfensters, an dem 

die StudienwerberInnen den elektronischen Zulassungstest absolvieren werden.  

b) Die unverbindliche Auswahl der Institution, an welcher beabsichtigt wird, das 

Studium zu absolvieren und die unverbindliche Auswahl des gewünschten zukünftigen 

Lehramtsstudiums. 

c) Die Einzahlung eines Kostenbeitrags gemäß § 6. 



(2) Nach Abschluss der Schritte gemäß Abs. 1 lit. a) bis c) erhalten die StudienwerberInnen 

eine Registrierungsbestätigung und sind zum elektronischen Zulassungstest 

angemeldet. 

(3) Eine Änderung der Auswahl des Prüfungsortes ist innerhalb der Registrierungsfrist 

jederzeit möglich. 

§ 6 Kostenbeitrag 

(1) Die StudienwerberInnen haben sich mit einem Beitrag an den Kosten, die im Zuge der 

Durchführung des allgemeinen Aufnahmeverfahrens für das Studienjahr 2024/25 

entstehen, zu beteiligen. Die Höhe des Kostenbeitrages beträgt 50,-- EUR. 

(2) Der Kostenbeitrag wird für den gesamten Verbund Aufnahmeverfahren 2024 zentral 

von der Universität Graz eingehoben. Der vollständige Betrag muss innerhalb der 

festgelegten Zahlungsfrist mittels des von der Universität Graz zur Verfügung 

gestellten ePayment-Angebots bezahlt werden. Die dafür erforderlichen 

Informationen werden im Rahmen der Registrierung im Anmeldeportal bekannt 

gegeben. 

(3) Die Zahlungsfrist beginnt für den Haupttermin am 1. März 2024 um 09:00 Uhr und 

endet am 15. Mai 2024 um 12:00 Uhr, für den Nebentermin beginnt sie am 1. Juli 2024 

und endet am 14. August 2024 um 12:00 Uhr. Die Zahlungsfrist ist eine Fallfrist, die 

nicht erstreckt oder nachgesehen wird. 

(4) Sollte der Beitrag nicht innerhalb der festgelegten Zahlungsfrist am Konto der 

Universität Graz einlangen oder den StudienwerberInnen nicht zuordenbar sein, ist 

eine Teilnahme am allgemeinen Aufnahmeverfahren ausgeschlossen. 

(5) StudienwerberInnen, die ihren Prüfungstermin von Modul B zum Haupttermin 2024 

nicht wahrnehmen, können nur dann an einem Nebentermin für das Studienjahr 

2024/25 teilnehmen, wenn der Kostenbeitrag innerhalb der Registrierungsfrist für den 

Nebentermin neuerlich entrichtet wird. Für StudienwerberInnen, die aufgrund 

nachweislicher Krankheit nicht zu Modul B antreten, entfällt der Kostenbeitrag für die 

Teilnahme an einem Nebentermin.  

(6) Bezahlte Beiträge können ausnahmslos nicht rückerstattet werden. Auch bei 

Abmeldung vom Aufnahmeverfahren oder bei Nichterscheinen zum Zulassungstest 

besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Kostenbeitrages. 

(7) Nicht zuordenbare Beiträge werden ebenso wie Doppeleinzahlungen nicht 

rückerstattet. 

§ 7 Modul B: Elektronischer Zulassungstest 

(1) Modul B des Aufnahmeverfahrens ist der elektronische Zulassungstest. 

(2) Der elektronische Zulassungstest für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

(Allgemeinbildung) wird im Zeitraum 27. bis 29. Mai 2024 und 3. und 4. Juni 2024 

sowie für den Nebentermin vom 26.  und 27. August 2024 an der Pädagogischen 

Hochschule Tirol und am 28. und 29. Mai 2024 sowie für den Nebentermin am 28. 



August 2024 an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg durchgeführt. Für 

StudienwerberInnen, die bei der Registrierung angegeben haben, dass sie den 

elektronischen Zulassungstest an einer anderen im „Verbund Aufnahmeverfahren 

2024“ vertretenen Institution absolvieren wollen, gelten die von der jeweiligen 

Institution festgelegten Termine. 

(3) Der elektronische Zulassungstest basiert auf einer wissenschaftlich und praktisch 

fundierten, standardisierten Computertestung. Der Schwerpunkt liegt darin, die 

vorhandenen kognitiven, emotionalen, persönlichen und sprachlichen Ressourcen und 

Kompetenzen der StudienwerberInnen in Hinblick auf das Anforderungsprofil für das 

Lehramtsstudium und den Beruf der PädagogInnen zu überprüfen.  

(4) StudienwerberInnen, die sich nicht an die für die Durchführung des elektronischen 

Zulassungstests geltenden Ordnungsvorschriften oder die Anweisungen der 

Aufsichtspersonen halten, können von der weiteren Teilnahme am Test 

ausgeschlossen werden  

(5) StudienwerberInnen, die das Testergebnis durch unredliches Verhalten zu 

beeinflussen versuchen, können durch die Aufsichtspersonen von der weiteren 

Teilnahme am Test ausgeschlossen werden. Unredliches Verhalten liegt insbesondere 

vor, wenn während des Tests unerlaubte Hilfsmittel verwendet oder Smartwatches, 

Smartphones, Tablets oder sonstige elektronische Geräte genutzt werden. 

(6) Die Weitergabe der Testaufgaben an Dritte, deren kommerzielle und nicht 

kommerzielle Verwertung sowie Vervielfältigung auf jedwede, auch elektronische, Art 

und Weise ist untersagt. Dieses Recht steht ausschließlich den UrheberInnen des Tests 

zu. Bei Verstoß gegen diese Bestimmung sind die Pädagogische Hochschule Tirol und 

die Pädagogische Hochschule Vorarlberg berechtigt, sich schad- und klaglos zu halten. 

(7) Der elektronische Zulassungstest ist so konzipiert, dass AbsolventInnen bestimmter 

Schultypen nicht bevorzugt werden. Reifeprüfungs- oder Schulnoten werden für die 

Zulassungstests nicht herangezogen.  

(8) Das Ergebnis des elektronischen Zulassungstests wird über das Anmeldeportal 

www.zulassunglehramt.at bereitgestellt und muss von den StudienwerberInnen über 

ihr persönliches BenutzerInnenkonto abgerufen werden.  

(9) Wird der elektronische Zulassungstest nicht positiv absolviert, ist eine Zulassung zu 

einem Lehramtsstudium im Studienjahr 2024/25 nicht möglich. Die Wiederholung des 

elektronischen Zulassungstests oder ein neuerlicher Antritt zum Zulassungstest an 

einer anderen im „Verbund Aufnahmeverfahren 2024“ vertretenen Institution für das 

Studienjahr 2024/25 ist nicht möglich. Eine neuerliche Teilnahme am gesamten 

Aufnahmeverfahren ist ab dem folgenden Studienjahr zulässig. 

§ 8 Feststellung der fachlichen, künstlerischen, oder sportliche Eignung 

(1) StudienwerberInnen, die eine Zulassung zum Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Bewegung und Sport anstreben, haben 

http://www.zulassunglehramt.at/


entsprechend dem Curriculum die körperlich-motorische Eignung durch Absolvierung 

der von der Universität Innsbruck abgehaltenen Eignungsprüfung nachzuweisen. 

(2) StudienwerberInnen, die eine Zulassung zum Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

Allgemeinbildung in den Unterrichtsfächern Bildnerische Erziehung, Musikerziehung 

oder Instrumentalmusikerziehung anstreben, haben entsprechend dem Curriculum 

die künstlerische Zulassungsprüfung an der Universität Mozarteum Salzburg 

erfolgreich abzulegen. 

(3) StudienwerberInnen, die eine Zulassung zum Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Technisches und textiles Werken anstreben, 

haben entsprechend dem Curriculum die künstlerische Zulassungsprüfung an der 

Pädagogischen Hochschule Tirol erfolgreich abzulegen. 

§ 9 Zulassung 

Die Zulassung zum Lehramtsstudium setzt voraus, dass die Studienwerberin oder der 

Studienwerber den allgemeinen Teil des Aufnahmeverfahrens (die Module A und B) positiv 

abgeschlossen hat. Ebenso sind die Voraussetzungen der §§ 63 ff Universitätsgesetz 2002 zu 

erfüllen. In den in §8 angeführten Unterrichtsfächern ist zusätzlich die erfolgreiche 

Absolvierung einer Ergänzungsprüfung bzw. künstlerischen Zulassungsprüfung notwendig. Die 

Zulassung zum Lehramtsstudium ist innerhalb der Zulassungsfristen für das jeweilige 

Wintersemester und das jeweilige Sommersemester des Studienjahrs, für das das 

Aufnahmeverfahren stattgefunden hat, durchzuführen. Studienwerberinnen und 

Studienwerber, die das allgemeine Aufnahmeverfahren positiv absolviert haben, jedoch die 

künstlerische, sportliche und/oder fachliche Eignungsüberprüfung nicht bestehen, haben die 

Möglichkeit, zum gemeinsamen Bachelorstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung in einem 

anderen Unterrichtsfach zugelassen zu werden. 

§ 10 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der 

Universität Innsbruck in Kraft. 

(2) Die Verordnung des Rektorats über das Aufnahmeverfahren vor der Zulassung für das 

Lehramtsstudium an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der 

Universität Innsbruck vom 01. Februar 2023, 18. Stück, Nr. 278, tritt am Tag nach der 

Kundmachung dieses Mitteilungsblatts außer Kraft. 

 

Für das Rektorat  

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh  

Vizerektor für Lehre und Studierende 

 



320. Verlautbarung der Einrichtung des Universitätskurses Molecular Analysis of 

Environmental Samples (MAnES) 

 
Gemäß § 47 Abs. 1 des Satzungsteils „Studienrechtliche Bestimmungen“, (wiederverlautbart 
im Mitteilungsblatt vom 10.02.2022, 17. Stück, Nr. 277, zuletzt geändert im Mitteilungsblatt 
vom 19.07.2023, 58. Stück, Nr. 665), wird der Universitätslehrgang 
 

Molecular Analysis of Environmental Samples (MAnES) 
 
eingerichtet. 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Vizerektor für Lehre und Studierende 

321. Bestellung zur Lehrgangsleiterin des Universitätskurses Molecular Analysis of 

Environmental Samples (MAnES) 

Gemäß § 50 des Satzungsteils "Studienrechtliche Bestimmungen", verlautbart im 
Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck vom 10.02.2022, 17. Stück, Nr. 277, zuletzt 
geändert mit Mitteilungsblatt vom 19.07.2023, 58. Stück, Nr. 665 werden 

 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Traugott 

 
und  

 
Mag. Mag. Mag. Bettina Thalinger, PhD 

 
bis auf Widerruf zum Lehrgangsleiter und zur Lehrgangsleiterin des Universitätskurses 
Molecular Analysis of Environmental Samples (MAnES) 
bestellt. 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Vizerektor für Lehre und Studierende 

322. Berichtigung der Bevollmächtigungen im Studienrecht 

Die Bevollmächtigungen im Studienrecht gemäß § 1 Abs. 4 des Satzungsteils 

„Studienrechtliche Bestimmungen“ der Universität Innsbruck, kundgemacht im 

Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 29.09.2023, 68. Stück, Nr. 



900, zuletzt geändert im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 

21.11.2023, 8. Stück, Nr. 218, werden wie folgt berichtigt: 

Unterhalb der Tabelle der Studienbeauftragten für die Lehramtsstudien wird folgende 

Tabelle eingefügt: 

BEVOLLMÄCHTIGTE FÜR DIE UNIVERSITÄTSLEHRGÄNGE: 

Die Leiterin/der Leiter des jeweiligen Universitätslehrganges. 

 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Universitätsstudienleiter 

323. Erteilung der Lehrbefugnis 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Mag. Dr. Gertraud Meißl, gemäß 
§ 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Geographie“ erteilt. 
 

 
Für das Rektorat 

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 
Rektorin 

324. Erteilung der Lehrbefugnis 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Dr. Monika Kirner-Ludwig, M.A. 
gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Englische 
Sprachwissenschaft“ erteilt. 
 

 
Für das Rektorat 

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 
Rektorin 

 
 
 
 
 



325. Erteilung der Lehrbefugnis 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Mag. Dr. Claudia Schreiner 
gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach 
„Bildungswissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Pädagogischen Diagnostik“ 
erteilt. 
 

Für das Rektorat 
Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 

Rektorin 

326. Erteilung der Lehrbefugnis 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Ass.-Prof. Ing. Milan Ončák, 
PhD gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Theoretische 
Physik“ erteilt. 
 

 
Für das Rektorat 

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 
Rektorin 

327. Erteilung der Lehrbefugnis 

 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Regine Oexl, PhD gemäß § 103 
des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Volkswirtschaft“ erteilt. 
 

 
Für das Rektorat 

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 
Rektorin 

328. Erteilung der Lehrbefugnis 

 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Dr. Christian König genannt 
Kersting gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach 
„Volkswirtschaftslehre“ erteilt. 
 

 
Für das Rektorat 

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 
Rektorin 

 



329. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Rektorin der Organisationseinheit Büro der Rektorin hat Mag. Dr. Thomas Baumgartner 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "European Universities - Aurora Alliance 2030" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl 

Rektorin der Organisationseinheit Büro der Rektorin 

330. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Vizerektor der Organisationseinheit Büro VizerektorIn für Finanzen und Infrastruktur hat 

Dipl.-Geoökol. Lorenzo Anatol Rieg bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Überbrückungsfinanzierung Green Office" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Mag. Christian Mathes 

Vizerektor der Organisationseinheit Büro VizerektorIn für Finanzen und Infrastruktur 

331. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 

Kommunikationsforschung hat Dr. Peter Münte bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Transkriptausauswertung durch KI" notwendig sind.  

 

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Hermann Mitterhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 

Kommunikationsforschung 

332. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Molekularbiologie hat Priv.-Doz. Dr. Eduard 

Stefan bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Kinases in motion: impact of 

protein and small molecule interactions on kinase conformations" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Frank Oliver Stefan Edenhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Molekularbiologie 

333. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat OR Mag. Dr. Silvia 

Prock bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Junge Uni 2024" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

HR Mag. Uwe Steger 

Leiter der Organisationseinheit Büro für Öffentlichkeitsarbeit 

334. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Unternehmens- und Steuerrecht hat Univ.-

Prof. Dr. Julia Told bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 



zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Tagung "FlexCo" " notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Alexander Schopper 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Unternehmens- und Steuerrecht 

335. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 

Verwaltungslehre hat Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen 

Projekte "GA - Gründungsprozess MVZ Vorderland-Feldkirch - Teil 2, GA - Gründungsprozess 

MZV Vorderland-Feldkirch" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

336. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 

Verwaltungslehre hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Müller bis auf Widerruf zum Abschluss 

von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Richtlinien für Online-Auftritte von Trafikant*innen" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

      

      

      



337. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen hat Univ.-Prof. Dr. 

Jochen Lawrenz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Alpine Finance Summit" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Dr. Jürgen Huber 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen 

338. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen hat Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Michael Kirchler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "SFB Innsbruck 

Winterschool/Summit 2024" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Dr. Jürgen Huber 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen 

339. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger bis auf Widerruf zum Abschluss 

von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen 

Projektes "Brand Camp VI" notwendig sind.  

 

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus 

340. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus hat Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Katja Hutter bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen 

Projektes "Innovationslabor WS 2023/2024" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus 

341. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus hat Mag. Sarah Schwarz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Interspar - 

Becoming an Ambassador for Conscious Shopping" notwendig sind. Für eine Überschreitung 

der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus 

      

      

      



342. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus hat Sarah Schönherr bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Building 

mountain destination crises resilience in the Alps and Caucasus " notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 

Tourismus 

343. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik hat Mag. Dr. Doris Eibl bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "FLEvolution - XXI st Century Skills in French 

Languages Learning and Teaching on higher levels through Contemporary French Literatur" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. Paul Danler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik 

344. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik hat Univ.-Prof. Dr. Sabine 

Schrader bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Tagung "Innsbruck EUniverciné - 

Junges italienisches Kino"" notwendig sind.  

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. Paul Danler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik 

345. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Slawistik hat Mag. Dr. Gernot Howanitz bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "19. Tagung des Jungen Forums Slawistische 

Literaturwissenschaft vom 21. - 23. Feb. 2024" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. habil. Jürgen Fuchsbauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Slawistik 

346. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Kunstgeschichte hat ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. 

Sybille Moser-Ernst bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 

die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Kunst und Wissenschaft im 

18. Jahrhundert am Beispiel von Philipp Hallers Portrait von Peter Anich" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Steppan 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Kunstgeschichte 

347. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Musikwissenschaft hat Mag. Dr. Bernd Walter 

Brabec bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 



Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Harfenbiennale Innsbruck 2023" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Federico Celestini 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Musikwissenschaft 

348. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat assoz. Prof. Mag. Dr. 

Martin Faulhaber bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Effects of a 5-hydroxymethyl-

2-furfural and alpha-ketoglutaric acid on Hb-O2 affinity, SpO2 and exercise responses at 

altitude" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Peter Andreas Federolf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft 

349. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat assoz. Prof. Mag. Dr. Gerald 

Grabherr bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "IKARUS 11" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Trebsche 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

      

      

      



350. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 

Ethnologie hat Priv.-Doz. Dr. Konrad Kuhn bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Moderne Vergnügungskultur und Ausgrenzungspolitik in Tirol 1918 - 1948. 

Forschen - Vermitteln - Gedenken" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Elena Taddei 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 

Ethnologie 

351. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Dr. Arnab Roy bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Algebraic Aspects in the Design and Cryptanalysis of 

Modern Symmetric Cryptography" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik 

352. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Vikas Remesh bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Multiplexed Entangled Photons Generated by 

Quantum Dot Array" notwendig sind.  

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

353. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik hat Univ.-Prof. Dr. Hans 

Jürgen Briegel bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "The Min-Entropy of Classical-

Quantum Combs for Measurement-Based Applications" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Ritsch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik 

354. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik hat Mag. Lukas Sieberer 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Quantum quenches in driven-dissipative 

quadratic fermionic systems with parity-time symmetry" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Ritsch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik 

      

      

      



355. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mineralogie und Petrographie hat Priv.-Doz. 

Dr. Biljana Krüger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Mineralogical investigations of 

the melilite group: new minerals and related accessory phases" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mineralogie und Petrographie 

356. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph 

Spötl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Unlocking high-resolution palaeoclimate 

variability from Nova Grgosova cave multi-proxy speleothem record" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

357. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Dr. Arne Ramisch bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Shot noise at gunpoint - Denoising intensity spectra 

for applications in X-ray fluorescence analysis and RGB imaging" notwendig sind.  

 

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

358. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geographie hat o. Univ.-Prof. Dr. Johann 

Stötter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "RiCop 2024" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Tabea Bork-Hüffer 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geographie 

359. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Lotte Ciska de Vugt bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Shallow Landslides under Forests" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Tabea Bork-Hüffer 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geographie 

360. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael 

Traugott bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Insekten-Postbus-Monitoring 

(IBM): Erfassung der österreichischen Insektenbiodiversität durch öffentliche 



Verkehrsmittel" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Dr. Thorsten Schwerte 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie 

361. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. 

Anna Buchheim bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "MRT-LFU" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Priv.-Doz. Dipl.-Psych. Dr. Thomas Höge-Raisig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

362. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Mgr. Jan Paciorek bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Synthesis of Glauconic and Glaucanic Acid and 

Exploration of their Bioactivity" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Magauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

      

      

      



363. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik hat 

Dr. Judith Rita Deriu bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 

die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Nachhaltige 

Siebdruckfarben für Textil-und-Papierdruck koloriert mit Pigmenten aus Pflanzenfarbstoffen" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Tung Pham 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik 

364. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Nicolas Singewald bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Fear extinction rescuing 

effencts of dopamine and L-DOPA in the ventromedial prefrontal cortex" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

365. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat assoz. Prof.  Petronel Tuluc bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Excitation-secretion coupling in chromatin cells of 

the adrenal gland: Where does calcium come from?" notwendig sind.  

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

366. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Stefanie Geisler bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Resolving the role of genetic CACNA1D (Cav1.3) 

missense-variants in chromaffin cell electrical activity & catecholamine secretion" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

367. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Dott. mag. Federico Ferro bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Role of neuropeptidergic VIP/VPAC1-2 signaling in 

stress and anxiety function" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

      

      

      



368. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung 

hat Univ.-Prof. Dr. Martin Widschwendter bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "EUTOPS Institut - 2024-2025" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Dr. Pidder Jansen-Dürr 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung 

369. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Mag. Dr. 

Bettina Sonntag bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Concert of trumpets: next 

generation taxonomy of Stentor" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

370. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Dr. 

Markus Möst bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "SeeWandel-Klima: Modellierung 

der Folgen von Klimawandel und Neobiota für den Bodensee" notwendig sind.  

 

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

371. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat assoz. 

Prof. Mag. Dr. Rainer Kurmayer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Consequences of water level fluctuations on eutrophication of Lake Tana, Ethiopia and 

implications for management " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

372. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Dr. 

Dunja Lamatsch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Fishes of the genus Carassius as 

a unique evolutionary model in relation to biological invasion and interaction with native 

endangered species" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

      

      

      



373. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Chemieingenieurwissenschaften hat Univ.-

Prof. Dipl.-Chem. Dr. Oliver Ingolf Strube bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "Entwicklung einer Innenbeschichtung für Membranträger" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai Olaf Langenbach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Chemieingenieurwissenschaften 

374. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Bernhard Gems bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Monitoring und Analyse von 

Wurfweiten an Sperrenbauwerken der Wildbachverbauung - Wissenschaftliche Begleitung 

des Monitorings, Auswertung and Analyse der Aufzeichnungen und Messdaten im 

Kalenderjahr 2023" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

375. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Barbara Schneider-Muntau bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes 

"Collaborative Research on Environmental Sustainability of Gorgora" notwendig sind.  

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

376. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Markus Mailer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Mobility Policy Lab" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

377. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Clemens Hiller bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Mapping Grain Size Changes of a Proglacial Outwash 

Plain - a Hydro-Geomorphological Approach Using Close-Range Sensing" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

378. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Robert Hofmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Erstellung von drei 



Regelplänen für zwei Fundamente bei den Stützen von Steinschlagschutznetzen" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

379. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Dipl.-Ing. Martina Hauser bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "futuremode(l) - Conceptional and hydrodynamic 

modelling of the sewer system of Innsbruck under future climate change conditions" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur    

      

380. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

Mag. Dr. Florian Mittermayr bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Sprayed 

Optimised Concrete" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

      

      

      



381. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Flora bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 

Projektes "OEBB BHF-Götzis" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

382. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

Mag. Dr. Gabriel Rojas-Kopeinig bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Onlineversion CO2-Lüftungsrechner für Österreich" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

383. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

Dipl.-Ing. Dr. Georg Fröch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Kontinuierliche BIM-basierte Energieeffizienzplanung" notwendig sind.  

 

 



Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

384. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat 

assoz. Prof. Dr.-Ing. Fabian Ochs bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Heat Pump 

System Calculator" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

      

 385. Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessur für Humangeographie  

 

Am Institut für Geographie der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist eine 

Universitätsprofessur 
für 

Humangeographie  

gemäß § 98 UG zu besetzen. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis auf Basis des 

Angestelltengesetzes wird mit der Universität unbefristet eingegangen. Das 

Beschäftigungsausmaß beträgt 100%. 

Aufgaben 

Der oder die Stelleninhaber:in soll den Bereich „Humangeographie“ in Forschung und Lehre 

vertreten.  

Inhaltliche Forschungsschwerpunkte sollen in den Themenbereichen kritische Stadt- 

und/oder kritische Wirtschaftsgeographie unter besonderer Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung liegen. Gewünscht ist eine möglichst 

multiskalare und translokale Auseinandersetzung beispielsweise mit sozialökologischen 



Auswirkungen von Platform Economies, Künstlicher Intelligenz, der Finanzialisierung, 

Datafizierung und Kommodifizierung von Natur und/oder mit Postwachstum, nachhaltiger 

Governance in Stadt und/oder Wirtschaft und/oder mit nachhaltiger Arbeit. Erwünscht sind 

gesellschaftsrelevante Forschungstätigkeiten im Zusammenhang mit Third Mission und 

Responsible Science. Außerdem wird ein innovatives, inter- und transdisziplinäres 

Methodenspektrum erwartet. 

Die zu berufende Person soll aktiv an einem oder mehreren Forschungsschwerpunkten, -

plattformen und/oder -zentren der Universität (z.B. dem Forschungszentrum „Globaler 

Wandel – regionale Nachhaltigkeit“) mitwirken und sich in nationale (z.B. UniNEtZ, Allianz 

nachhaltige Universitäten in Österreich) und internationale Netzwerke im Bereich 

Nachhaltigkeit (z.B. Aurora 2030) einbringen. Außerdem ist eine Einbringung in die 

universitären Länderzentren, Kooperation mit Forschungspartner:innen in den sozial-, 

geistes-, wirtschafts- und kultur-wissenschaftlichen Fakultäten sowie eine Unterstützung der 

Nachhaltigkeitsinitiative der Universität erwünscht.  

In der Lehre wird eine der Ausschreibung entsprechende Beteiligung an der Pflichtlehre im 

Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengänge Geographie sowie Geographie und 

Wirtschaftskunde (Lehramt) und des Doktoratsstudiums Geographie erwartet, einschließlich 

der Betreuung der entsprechenden Abschlussarbeiten.  

Integraler Bestandteil dieser Professur ist eine engagierte, kollegiale Mitarbeit in der 

akademischen Selbstverwaltung. 

 

Anstellungserfordernisse 

a) Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige  

ausländische Hochschulbildung; 

b) Einschlägige Lehrbefugnis (Habilitation) oder gleichzuhaltende Leistung; 

c) Publikationen in führenden internationalen referierten Fachzeitschriften; 

d) Ausgewiesene Kompetenz in inter- und vor allem transdisziplinären Ansätzen und  

Methoden; 

e) Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung; 

f) Inter- und transdisziplinäres Arbeiten in den Bereichen Nachhaltigkeits- und 

Transformationsforschung; 

g) Facheinschlägige Auslandserfahrung und/oder facheinschlägige außeruniversitäre 

Praxis;  

h) Nachgewiesene und umfassende Erfahrung in der Einwerbung und Verwaltung von  

Forschungsmitteln; 

i) Ausgeprägte didaktische Fähigkeiten und hohes Engagement in der Lehre; 

j) Qualifikation zur Führungskraft;  

k) Die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in Deutsch und Englisch zu halten, bzw. 

gegebenenfalls die Bereitschaft, die deutsche Sprache für den Gebrauch im Rahmen 

der universitären Aufgaben zu erlernen;  

l) Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Kollegialität. 

Bewerbungen müssen bis spätestens 



15.03.2024 

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 

52f, A-6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 

Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und 

lädt deshalb qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher 

Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages 

für Arbeitnehmer:innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 5.826,50/Monat (14 

mal) vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung höheres Entgelt und 

die Ausstattung der Professur sind Gegenstand von Berufungsverhandlungen. Darüber 

hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 

(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 

Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer Beschreibung 

des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges; Liste der wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen, der Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten und 

Projekte, inklusive der Drittmittelprojekte (mit Angabe der Fördergeber und Fördersummen 

[ausschließlich für PI-Einwerbungen]); die fünf wichtigsten Arbeiten; Liste der abgehaltenen 

Lehrveranstaltungen; kurze Konzepte zur geplanten Forschung sowie Lehre. Die 

Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (idealerweise ein pdf-Dokument, E-Mail usw.) 

beizubringen.  

Laufende Informationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter: 

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen/ 

 

Univ.-Prof.in Dr.in Veronika Sexl 

R e k t o r i n 

386. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 

Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber 

 

mailto:fss-innrain52f@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/
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